
 

 

Vorlage zur Schulvorstandssitzung am 16.02.2011 
 

Allgemeine Informationen 

 

Der Haushalt des Sulinger Gymnasiums setzt sich aus einem Anteil des Landes 

Niedersachsen (Personal, Lernmittel, Schulfahrten, etc.) und einem Anteil des Landkreises 

Diepholz (Schulträger) zusammen. 

Der Haushaltsanteil des Schulträgers wird vom Kreistag alljährlich im Haushaltsplan des 

Landkreises in zahlreichen Haushaltsstellen ausgewiesen. Ein Teil dieser Haushaltsstellen ist 

in einem Budget zusammengefasst und steht der Schule unter Einhaltung bestimmter 

haushaltsrechtlicher Rahmenbedingungen zur "freien Bewirtschaftung" zur Verfügung. 

Landkreis und Schule gleichen während eines Haushaltsjahres ihre separat geführten 

Haushaltsüberwachungslisten ab, so dass auch die Ausgaben innerhalb des Budgets der 

Kontrolle des Schulträgers unterliegen. 

Die Kassenanweisung erfolgt direkt beim Landkreis und wird in bestimmten Positionen vorab 

vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. 

Im Haushalt ist zwischen dem Verwaltungshaushalt (VWHH) und dem Vermögenshaushalt 

(VMHH) (Ausgaben über 400,00 €) zu unterscheiden. 

Der Verwaltungshaushalt unseres Budgets setzt sich aus mehreren Haushaltspositionen 

zusammen. Die einzelnen Positionen sind durch Haushaltsstellen (HHSt) gekennzeichnet. 
 

 

 

 


